
Eigentums, einer weiteren überaus wichtigen Aufgabe 
der Gerichte in Zivilsachen, beschäftigt. Indem es den 
Beklagten zur Herausgabe bzw. zum Schadensersatz 
hinsichtlich dreier Autoreifen verurteilt, die dieser sich 
im Jahre 1945 unter dem Vorwand seiner Zugehörig
keit zur Sowjetarmee in rechtswidriger Weise ver
schafft hatte, führt es aus:

„Die Kammer hält es für voll erwiesen, daß der 
Beklagte unter schamlosem Mißbrauch der Autori
tät der damaligen sowjetischen Besatzungsmacht 
sich vom Kläger Reifen für seine persönlichen 
Zwecke verschafft hat. Das Verhalten des Beklag
ten ist um so verwerflicher, als er durch seine 
Handlungsweise und auch durch seine unwahren 
Behauptungen im Rechtsstreit — das gilt insbe
sondere von der unerhörten Behauptung, sowje
tische Offiziere hätten bei Beschlagnahme irgend
welche Naturalien hingegeben — das Ansehen der 
Roten Armee, die Deutschland vom Joch des Fa
schismus befreit hat, aus persönlichen Bereiche
rungsgründen zu schädigen gesucht hat. Dieses 
gesellschaftsgefährdende Verhalten des Beklagten 
ist mit allem Nachdruck zu verurteilen.“

Durch dieses sowohl in der Entscheidung als auch 
in der Begründung vorbildliche Urteil wird ein be
deutender erzieherischer Einfluß hinsichtlich der Ach
tung des persönlichen Eigentums anderer und hinsicht
lich des Kampfes gegen noch vorhandene antisowje
tische Stimmungen und Einstellungen bei einem Teil 
der Bürger unserer Republik ausgeübt.

Es muß noch auf die Zivilsachen hingewiesen werden, 
die die Verletzung des Lebens, der Gesundheit und 
einer Reihe anderer immaterieller Güter der Werk
tätigen betreffen. Es gibt heute noch unzählige Fälle, 
in denen durch fahrlässiges Verhalten Menschenleben 
gefährdet und verletzt werden. Nichtachtung der Ar
beitsschutzbestimmungen, der Verkehrsvorschriften, 
der allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften usw. 
und die sich darin ausdrückende Gleichgültigkeit und 
Geringschätzigkeit gegenüber den Menschen, die an 
der Schaffung der Grundlagen des Sozialismus arbei
ten und deshalb im Mittelpunkt der gesamten Politik 
stehen, sind die Ursachen dieser schädigenden Vor
kommnisse. Deshalb müssen die Gerichte besonders 
sorgfältig und unter Anlegung strenger Maßstäbe 
solche Fälle behandeln, in denen auf dem Wege des 
Schadensersatzes durch das Zivilverfahren die Wie
derherstellung der Gesundheit der Verletzten einge
leitet wird. Mögen sie dabei den mahnenden Hinweis 
Stalins über das Verhalten zu den Menschen beachten, 
den er, an ein eigenes, treffend das gleichgültige Ver
halten gegenüber den Menschen charakterisierendes 
Erlebnis in der sibirischen Verbannung anknüpfend, 
den Absolventen der Akademien der Roten Armee und 
damit uns allen gab:

„Darum, Genossen, müssen wir, wenn wir den 
Mangel an Menschen überwinden und es erreichen 
wollen, daß unser Land Kader in genügender An
zahl hat, die fähig sind, die Technik vorwärtszu
bringen und in Bewegung zu setzen, vor allen 
Dingen lernen, die Menschen zu schätzen, die 
Kader zu schätzen, jede Arbeitskraft zu schätzen, 
die fähig ist, unserer gemeinsamen Sache Nutzen 
zu bringen. Man muß endlich begreifen, daß von 
allen wertvollen Kapitalien, die es in der Welt 
gibt, das wertvollste und entscheidendste Kapital 
die Menschen, die Kader, sind. Man muß begrei
fen, daß unter unseren heutigen Verhältnissen 
,die Kader alles entscheiden'.“19)

Wenden wir uns nun den erzieherischen Aufgaben 
der Gerichte bei der Behandlung f a m i l i e n r e c h t 
licher Angelegenheiten zu. Die Erfahrung lehrt, daß 
Ehe- und Familiensachen einen breiten Raum inner
halb der Tätigkeit der Gerichte einnehmen. Folglich 
bestehen auf diesem Gebiet auch große erzieherische 
Möglichkeiten. Gleichzeitig muß man allerdings er
kennen, daß in den Fragen der Familie und Ehe die 
rückständigen, kapitalistischen Anschauungen mit am 
zählebigsten sind. Deshalb bedarf es auf diesem Ge
biet unseres gesellschaftlichen Lebens besonders sorg
fältiger, geduldiger, aber auch entschiedener Erzie-

19) Stalin, a. a. O. S. 595.

hungsarbeit, wozu das Gesetz eine nicht geringe An
zahl von Mitteln zur Verfügung stellt.

Ob es sich um das Verhalten der Ehegatten zuein
ander während der Ehe, um die Scheidung, um das 
Verhalten der Eltern gegenüber den Kindern, um Unter
halts- oder sonstige Fragen handelt: stets muß der 
Richter seine Entscheidung so treffen, daß den am 
Prozeß Beteiligten und der Öffentlichkeit die große 
Bedeutung der Familie als eines entscheidenden Kol
lektivs der sich bei uns entwickelnden sozialistischen 
Gesellschaft bewußt wird, deren wichtigste Aufgabe 
in der Erziehung der Kinder zu glühenden Kämpfern 
für die Sache des Sozialismus, zu aufrechten Patrioten 
ihrer Heimat, besteht.

Grundlage der Familie ist die Ehe, d. h. die auf 
gegenseitiger Liebe, Achtung und kameradschaftlicher 
Unterstützung und auf der Gemeinsamkeit der ideel
len Interessen beruhende Lebensgemeinschaft der Ehe
gatten. Eine solche Ehe kann sich aber nur in einer 
Gesellschaft entfalten, die den Boden des Kapitalismus 
verlassen hat, weil erst mit der Beseitigung der poli
tischen Herrschaft des Kapitalismus und seiner öko
nomischen Grundlagen der Vermögenscharakter der 
Ehe und die Abhängigkeit der Frau vom Mann be
seitigt werden kann. Eine solche Ehe und eine auf sie 
gegründete Familie entsprechen den Interessen unse
res Staates ebenso, wie die Interessen unseres Staates 
auch die Interessen der Familie der Werktätigen sind. 
Deshalb haben die Gerichte die Aufgabe, die Ehe mit 
allen Mitteln zu schützen und zu festigen. Sie müssen 
aus diesem Grunde sehr sorgfältig alle Umstände prü
fen, ehe sie auf Grund des Ehegesetzes die Scheidung 
aussprechen. Auf keinen Fall darf das Gericht ein 
Scheidungsurteil fällen, wenn die Möglichkeit der Be
seitigung aufgetretener Unstimmigkeiten besteht. Das 
gilt vor allem dann, wenn Kinder aus der Ehe her
vorgegangen sind. Hier hat das Gericht die Aufgabe, 
erzieherisch auf die Ehegatten einzuwirken und ihnen 
eindringlich die Bedeutung der Ehe und Familie zu 
erläutern. Durch Urteil vom 6. Februar 1953 wies 
beispielsweise das Bezirksgericht Leipzig die Berufung 
gegen das klageabweisende Urteil des Amtsgerichts 
Leipzig in einer Scheidungssache zurück, in der die 
Ehe der Parteien bereits 26 Jahre bestanden hatte; 
aus der Ehe waren außerdem 8 Kinder hervorgegan
gen. Das Bezirksgericht führt in der Begründung des 
Urteils u. a. aus:

„Die Ehe ist eine Lebensgemeinschaft und genießt 
als Grundlage unseres Staates besonderen Schutz. 
Die Ehepartner haben daher alles zu tun, um bei 
den bei längerem Zusammenleben unweigerlich. 
auftretenden Differenzen eine gütliche Einigung 
anzustreben, um so mehr dann, wenn Kinder vor
handen sind. Zweifellos hat der Beklagte durch 
sein früheres Verhalten Anlaß zur Trübung des 
ehelichen Verhältnisses gegeben. Jedoch nach der 
Aussöhnung hat der Beklagte tatsächlich seine 
ehewidrigen Beziehungen abgebrochen. Es liegt 
nunmehr an beiden Ehepartnern, durch gegen
seitiges Nachgeben die eheliche Lebensgemein
schaft im Sinne unserer fortschrittlichen Anschau
ungen über Ehe und Familie wieder fortzusetzen.“

Leider muß man feststellen, daß nicht alle Gerichte 
so verantwortungsbewußt ihre erzieherische Aufgabe 
erfüllen. Das beweist der hohe Prozentsatz der so
genannten „Kompromißscheidungen“. So wurden z. B. 
vom Kreisgericht Güstrow durch Urteil Ra 243/52 die 
Parteien als beiderseitig schuldig geschieden, nachdem 
sie übereinstimmend erklärt hatten:

„Durch die ganzen Vorkommnisse in unserer Ehe 
ist diese zerrüttet, daß ein weiteres Zusammen
leben für die Zukunft ausgeschlossen ist. Wir be
antragen, die Ehe zur beiderseitigen Schuld zu 
scheiden. Uns ist bekannt, daß in dieser Erklärung 
ein gegenseitiges ehewidriges Verhalten liegt.“

Ein solches Verfahren kann man nicht billigen, da 
es völlig die erzieherische Rolle des Gerichts verkennt. 
Diese erfordert eine genaue, alle z. B. durch §§ 138 
Abs. 1, 139, 622 ZPO gegebenen Möglichkeiten aus
schöpfende Untersuchung, eine sorgfältige Prüfung 
aller Umstände und eine verantwortungsbewußte, auf 
tiefer Überzeugung von der Unmöglichkeit des Fort
bestehens der Ehe beruhende Entscheidung des Rich
ters. Eine solche Scheidung garantiert die Autorität
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